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Art. 112 VO (EU) 2019/6 Nicht-LM-Tiere

Voraussetzung: in Deutschland gibt es für eine nicht der Lebensmittel-

gewinnung dienende Tierart (Nicht-LM-Tier)* und ein Anwendungsgebiet kein 

zugelassenes Tierarzneimittel (TAM).

Ausnahmsweise Behandlung, insbesondere zur Vermeidung unzumutbarer 

Leiden, in direkter Eigenverantwortung des Tierarztes mit

*auch Equiden mit entsprechendem Eintrag im Equidenpass

1

TAM, zugelassen in        oder        

In Drittland für Tierart & Anwendungsgebiet zugelassenes TAM
(gilt nicht für Tierimpfstoffe)

Fallweise nach tierärztlicher Verschreibung zubereitetes TAM

Human-AM, zugelassen in        oder        

Stufe 1

Stufe 3

Stufe 2

Stufe 4

Umwidmung durch den Tierarzt
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Umwidmung durch den Tierarzt

2

TAM für an Land lebende LM-Tiere, zugelassen in        oder        

In Drittland für Tierart & Anwendungsgebiet zugelassenes TAM
(gilt nicht für Tierimpfstoffe)

Fallweise nach tierärztlicher Verschreibung zubereitetes TAM

Human-AM, zugelassen in        oder        

Stufe 1

TAM für Nicht-LM-Tiere & Anwendungsgebiet, zugelassen in             

Stufe 3

Stufe 2

Stufe 4

Stufe 5

Art. 113 VO (EU) 2019/6 an Land lebende LM-Tiere
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Art. 114 VO (EU) 2019/6 im Wasser lebende LM-Tiere

Dürfen nur Stoffe enthalten, die in einem 

Wirkstoffverzeichnis gelistet sind!

TAM für im Wasser lebende LM-Tiere, zugelassen in  oder        

In Drittland für Tierart & Anwendungsgebiet zugelassenes TAM
(gilt nicht für Tierimpfstoffe)

Fallweise nach tierärztlicher Verschreibung zubereitetes TAM

Human-AM, zugelassen in       oder        

Stufe 1

TAM für an Land lebende LM-Tiere, zugelassen in       oder             

Stufe 3

Stufe 2

Stufe 4

Stufe 5

3

Umwidmung durch den Tierarzt
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Art. 114 VO (EU) 2019/6 im Wasser lebende LM-Tiere

Das Wirkstoffverzeichnis soll mittels Durchführungsrechtsakten innerhalb von fünf 

Jahren nach Geltungsbeginn der Verordnung erstellt werden. 

Bis zur Verfügbarkeit des Wirkstoffverzeichnisses gilt für: 

4

Human-AM, zugelassen in        oder        Stufe 3

Stufe 2 TAM für an Land lebende LM-Tiere, zugelassen in        oder        

Umwidmung durch den Tierarzt

Es dürfen in allen Umwidmungsstufen nur Arzneimittel angewendet werden, 

deren Stoffe in Tabelle 1 des Anhangs der VO (EU) Nr. 37/2010 gelistet sind.
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